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Situation von Kindern bis
ins 19. Jahrhundert

Bis weit ins 19. Jahrhundert fehlte es
an öffentlichen Initiativen zum
Schutz und zur Fürsorge von Kin-
dern. Sie wurden nicht als eigen-
ständige Individuen betrachtet und
hatten meist keinen Anspruch auf
kindgerechte Tagesabläufe, Kleidung
und Ernährung [1]. So konnten El-
tern über die Bildung und Arbeits-
kraft ihrer Kinder entscheiden, ohne
dass der Staat die Möglichkeit hatte,
sich für deren Schutz einzusetzen
[2]. Eine hohe Säuglings- und Kin-
dersterblichkeit war in vielen Län-
dern Realität. So starben noch bis
Mitte des 18. Jahrhunderts in Lon-
don ein Viertel bis die Hälfte der Kin-
der im Säuglingsalter an armutsbe-
dingten Erkrankungen wie Durch-
fall, Unterernährung und Pneu-
monien [3].

Berichte über Initiativen zur Ver-
besserung der Lebensbedingungen
von Kindern in Europa gehen auf das
18. Jahrhundert zurück. Im Jahr
1779 rief der Londoner Arzt George
ARMSTRONG angesichts der Vernach-
lässigung von Kindern und damit in
Zusammenhang stehenden Erkran-
kungen zu Maßnahmen im kurati-
ven und präventiven Bereich auf.
Neben der Gründung der ersten Kli-
nik für sozial benachteiligte Kinder
gelang es George ARMSTRONG und sei-
nem Bruder John v. a. durch Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Er-
nährungs- und Hygienesituation, die
kindliche Mortalität im Londoner
Stadtteil Soho deutlich zu reduzieren
[4]. In ähnlicher Weise betonte fast
100 Jahre später die Begründerin der
Krankenpflege, Florence NIGHTINGALE,
dass „gute Ernährung, Hygiene und
frische Luft“ essenzielle Bedingungen
zum Überleben der Kinder seien [5].
Im Jahr 1892 führte Pierre BUDINE

im Charité Krankenhaus in Paris –
im Rahmen der ersten Mutter-und-
Kind-Programme – Nachsorgeunter-
suchungen für Wöchnerinnen ein.
Im gleichen Jahr gründete Leon DU-
FOUR eine erste so genannte „Milch-
station“ mit wöchentlichen Untersu-
chungen von Säuglingen [6].

Kinderrechte – 
frühe Initiativen

Den Menschen- und Kinderrechten
wurde durch die Unabhängigkeitser-
klärung der USA (1776) sowie die
Französische Revolution (1789: Ar-
tikel 1: „Die Menschen werden frei und
gleich an Rechten geboren und bleiben

es.“) in einigen Ländern zunehmend
mehr Aufmerksamkeit entgegenge-
bracht. So entstand in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in
Deutschland die Verordnung einer
Schulpflicht, die jedoch bei Teilen der
Landbevölkerung auf Widerstand
stieß und bis zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts von staatlicher Seite nur
unzureichend durchgesetzt werden
konnte. Im Jahr 1833 wurde in Eng-
land für Kinder unter neun Jahren
die Arbeit in Fabriken (Factories Act)
und 1842 auch die Untertagearbeit
in Minen (Mines Act) verboten. Sol-
chen Initiativen, die Rechte von Kin-
dern zu schützen und, im Falle von
Missbrauch, Strafen einzuführen,
schlossen sich Länder wie Deutsch-
land an. Hierbei wurden 1896 im
Bürgerlichen Gesetzbuch erstmals
Strafen für Eltern eingeführt, die ihre
Kinder misshandelten. Trotz der in
weiten Teilen der Welt wenig kinder-
freundlichen Bedingungen rief die
schwedische Reformpädagogin Ellen
KEY 1902 das „Jahrhundert des Kin-
des“ aus und der polnische Kinder-
arzt und Pädagoge Janusz KORCZAK

formulierte zwischen 1914 und
1916 die „Magna Charta Liberta-
tis“ zur Verbesserung der Lebenssi-
tuation von Kindern [7, 8].
Als eine Pionierin auf dem Gebiet der
Kinderrechte ist die englische Päda-
gogin Eglantyne JEBB anzusehen, die
1919 den „Save the Children
Fund“ (SCF) gründete [9]. Nachdem
sie die erschütternde Not von Kin-
dern in Russland und am Balkan
nach dem Ersten Weltkrieg persön-
lich erlebt hatte, setzte sie sich für die
Situation von Kindern in ganz
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Europa ein. 1923 entwarf JEBB die
erste Satzung für Kinderrechte; diese
enthielt grundlegende Forderungen,
um Kindern in verschiedenen Lebens-
situationen die nötige Nahrung, Pflege
und Fürsorge zu gewähren [10].

Nachdem JEBB in zahlreichen Briefen
an den Völkerbund in Genf eine De-
klaration für Kinderrechte gefordert
hatte, wurde diese am 26. September
1924 als „Geneva Declaration on
the Rights of the Child“ [11] verab-
schiedet. Auf diese erste, jedoch nicht
verbindliche Deklaration von Kinder-
rechten, die 1946 durch die Auflösung
des Völkerbundes ihre Grundlage ver-
lor, wurde in späteren Manifesten zu-
rückgegriffen.

Kindliche Mangelernäh-
rung: frühe Forschung 
und Interventionen

Die besondere Vulnerabilität von Kin-
dern in Notsituationen und die er-
höhte Anfälligkeit für übertragbare
Erkrankungen sind seit mehreren
Jahrhunderten bekannt, wobei die
wechselseitigen Beziehungen von so-
zialen, ernährungs- und gesundheits-
relevanten Faktoren bereits 1811 in
Neapel untersucht wurden [12]. Klini-
sche Zeichen der Mangelernährung,
schon im Alten Testament [13] er-
wähnt, wurden erstmals Mitte des 19.
Jahrhunderts bei Kindern in einer wis-
senschaftlichen Publikation beschrie-
ben [14]. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts folgten Berichte über kindliche
„Hungerödeme“ aus anderen Erdtei-
len, und in Deutschland wurden
schwere Formen der kindlichen Man-
gelernährung als „Mehlnährschäden“
bezeichnet (� Abbildung 1) [15]. Die
Kinderärztin Cicely WILLIAMS führte
1935 die frühkindliche Entstehung
von ödematösen Mangelzuständen in
Ghana auf ein zu frühes und abruptes
Abstillen sowie eine einseitige, aus
Mais bestehende Kost zurück [16].
Ihre auf Milch basierende Therapie
stand in Einklang mit der zu dieser
Zeit bereits vorherrschenden Hypo-
these eines ursächlichen Eiweißman-
gels, die noch jahrzehntelang die 
Ernährungsprogramme beeinflusste

[17]. Mit der Intensivierung der Ursa-
chenforschung wurden vermehrt Er-
kenntnisse hinsichtlich der Rolle spe-
zifischer Mikronährstoffe bei der Ent-
stehung von Mangelzuständen wie
Nachtblindheit, Rachitis, Skorbut, Pel-
lagra und Beriberi sowie der Bedeu-
tung von Vitaminen in der Infektab-
wehr gewonnen [18, 19].

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde eine „eiweißreiche Nahrungs-
ergänzung“ zur Bekämpfung der
weltweit prävalenten Mangelernäh-
rung propagiert [20], wobei der Ein-
satz von Magermilchpulver von zen-
traler Bedeutung war. Nachdem in In-
dustriestaaten wie den USA die
Milchpulver-Überschüsse zu sinken
begannen, ging man auf die Produk-
tion so genannter protein rich food mix-
tures über. Diese Strategie stieß Mitte
der 1960er Jahre auf zunehmenden
Widerstand, zumal die monokausale
Bedeutung eines Proteinmangels v. a.
während der Therapie ödematöser
Formen der Mangelernährung nicht
bestätigt werden konnte [21]. Wie
MCLAREN [22] in seinem Übersichtsar-
tikel „The great protein fiasco“ betonte,
sei das Hauptproblem nicht eine welt-
weite Protein-Krise, sondern eine un-
zureichende Verfügbarkeit von Le-
bensmitteln für vulnerable Bevölke-
rungsgruppen sowie ein Mangel an
Energieträgern wie Fett und Kohlen-
hydrate in der Ernährung. Dies führte

dazu, dass 1970 der bis dahin übliche
Begriff „Protein-Mangelernährung“
durch „Protein-Energie-Mangelernäh-
rung“ (PEM) ersetzt wurde und der
Erforschung des gleichzeitig vorlie-
genden Mikronährstoffmangels er-
höhte Aufmerksamkeit zukam.

Mit zunehmenden Erkenntnissen in
der Immunologie, Infektiologie und
der Ernährungsmedizin rückten die
Wechselbeziehungen zwischen Man-
gelernährung und Infektionskrank-
heiten wieder verstärkt ins Blickfeld
[23, 24]. Dieses weit verbreitete Pu-
blic-Health-Problem bedarf auch heut-
zutage geeigneter Interventionen so-
wohl im medizinischen Bereich als
auch auf dem Gebiet der Ernährungs-
therapie [25, 26].

Nachkriegszeit: Gründung
der UN-Organisationen und
die Rechte von Kindern

Nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs begann eine neue Ära interna-
tionaler Kooperationen, bei der ver-
mehrt Fragen von Gesundheit und Er-
nährung, aber auch moralische
Verpflichtungen zugunsten von Müt-
tern und Kindern Beachtung fanden
[27]. Ein Jahr nach Gründung der
Vereinten Nationen (UN) sowie der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation (FAO) wurde 1946 der „Uni-
ted Nations International Children’s

Abb. 1: Die „Geneva Declaration of the Rights of the Child“ des Völker-
bunds in Genf von 1924. 
Quelle: www.un-documents.net/gdrc1924.htm

Geneva Declaration of the Rights of the Child
Adopted 26 September, 1924, League of Nations 

Geneva Declaration of the Rights of the Child

By the present Declaration of the Rights of the Child, commonly known as 
“Declaration of Geneva,” men and women of all nations, recognizing that
mankind owes to the Child the best that it has to give, declare and accept it as
their duty that, beyond and above all considerations of race, nationality or creed: 
1. The child must be given the means requisite for its normal development, both

materially and spiritually; 
2. The child that is hungry must be fed; the child that is sick must be nursed; the

child that is backward must be helped; the delinquent child must be re-
claimed; and the orphan and the waif must be sheltered and succored; 

3. The child must be the first to receive relief in times of distress; 
4. The child must be put in a position to earn a livelihood, and must be pro-

tected against every form of exploitation; 
5. The child must be brought up in the consciousness that its talents must be de-

voted to the service of fellow men. 
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Emergency Fund“ (UNICEF) gegründet.
Eines der primären Ziele dieser Orga-
nisation war es, notleidenden Kindern
im Nachkriegseuropa eine vorwiegend
aus Trockenmilchpulver bestehende
Nahrungsergänzung zu gewähren
und ihren Zugang zu medizinischer
Versorgung zu verbessern. Die Förde-
rung der Gesundheit von Kindern war
auch Teil der Satzung der im Jahr
1948 gegründeten Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO).

Im gleichen Jahr wurde der Anspruch
von Müttern auf besondere Fürsorge
von der UN-Generalversammlung
(UN-GA) in Artikel 25 (2) der „Allge-
meinen Erklärung der Menschen-
rechte“ gefordert [28]. In diesem Do-
kument wurden die Rechte von Kin-
dern jedoch nicht gesondert erwähnt.
Sowohl die inzwischen von der Zivil-
bevölkerung gegründeten Organisa-
tionen zum Schutz von Kindern als
auch die Wohlfahrtsverbände dräng-
ten deshalb darauf, spezifische Kinder-
rechte, basierend auf der Genfer Erklä-
rung von 1924, zu formulieren. Die-
ses Anliegen wurde erst im November
1959 mit der einstimmig von der UN-
GA verabschiedeten „Erklärung der
Rechte des Kindes“ [29] umgesetzt.
Diese enthielt zahlreiche Forderungen
zum Schutz von Kindern wie „das
Kind bedarf wegen seiner mangelnden
körperlichen und geistigen Reife be-
sonderen Schutz und besonderer Für-
sorge, einschließlich eines angemesse-
nen rechtlichen Schutzes vor und nach
der Geburt“. Auch wenn diese Dekla-
ration rechtlich nicht bindend war,
wurden damit wichtige Richtlinien
zur Verbesserung der Situation von
Kindern formuliert, die als Vorlage für
die 30 Jahre später verabschiedete UN-
Kinderrechtskonvention dienten.

Eine rechtliche Verbindlichkeit für Ver-
tragsstaaten besaßen erstmals die
1966 verabschiedete internationale
Konvention der zivilen und politi-
schen Rechte (CCPR „Zivilpakt“) [30]
sowie die internationale Konvention
der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte (CESCR „Sozial-
pakt“) [30]. In diesen Übereinkommen
wurden Kinderrechte im Zusammen-

hang mit Maßnahmen zur Reduzie-
rung der kindlichen Mortalität, dem
Anspruch auf gesunde Entwicklung
und einem verbesserten Zugang zu
medizinischer Betreuung sowie Prä-
vention von Krankheiten gefordert
(CESCR, Artikel 12).

Ernährungsprogramme als
Teil der Primären Gesund-
heitsversorgung

Auf der 1978 von WHO und UNICEF
mit dem Slogan „Gesundheit für alle –
im Jahr 2000“ veranstalteten Inter-
nationalen Konferenz in Alma
Ata, Kasachstan, wurde eine primä-
re Gesundheitsversorgung (Primary 
Health Care, PHC) als ein grundlegen-
des Menschenrecht bekräftigt, das ko-
ordinierte Anstrengungen im sozialen
Bereich, der Wirtschaft und Politik er-
forderlich mache. Zentrale Elemente
waren hierbei die aktive Beteiligung
der Bevölkerung sowie eine Umorien-
tierung des Gesundheitswesens von
der Spitze zur Basis. Innerhalb der ge-
sundheitsfördernden, präventiven und
kurativen Maßnahmen wurden die
Gesundheitsversorgung von Mutter
und Kind sowie die Sicherung der Er-
nährung als wichtige Elemente her-
vorgehoben [32].

Das in Alma Ata entworfene Konzept
einer umfassenden primären Gesund-
heitsversorgung erschien einigen Kri-
tikern als zu ehrgeizig und zu kosten-
aufwändig angesichts der ökonomi-

schen Schwierigkeiten vieler Länder
und der von der Weltbank und dem
Internationalen Währungsfond ver-
ordneten Sparmaßnahmen. Um die
mit hoher Mortalität einhergehenden
Gesundheitsprobleme wie frühkindli-
che Mangelernährung gezielt zu be-
kämpfen, wurde stattdessen das Kon-
zept von „Selective Primary Health
Care“ [33] favorisiert, das wenig spä-
ter von UNICEF in Form der „Child
Survival Revolution“-Initiative um-
gesetzt wurde [34]. Hierbei konzen-
trierte UNICEF seine Anstrengungen
zunächst auf vier Interventionen mit
der Bezeichnung „GOBI“ (Growth
monitoring, Oral rehydration therapy,
Breastfeeding und Immunization), die
später als „GOBI-FFF“ durch drei wei-
tere Maßnahmen (Food supplementa-
tion, Family planning, Female educa-
tion) ergänzt wurden. Obwohl sich die
Überwachung des kindlichen Körper-
wachstums, die Förderung des Stillens
und nötige Supplementierungen im
Ernährungsbereich als wirksam er-
wiesen, beschränkte man sich vieler-
orts lediglich auf einen verbesserten
Zugang zu Impfprogrammen und auf
die Verteilung von oralen Rehydrie-
rungslösungen bei Durchfallerkran-
kungen. Dies entsprach auch dem
Wunsch einiger internationaler Geld-
geber, die auf rasche, kurzfristige Er-
folge drängten. Die durch diese Maß-
nahmen erzielten Ergebnisse waren je-
doch angesichts unverändert schwie-
riger Lebensbedingungen wenig nach-
haltig. Des Weiteren führte die Pla-

Die Entwicklung von Ernährungsprogrammen auf
der Grundlage von Kinderrechten
Die in der Kinderrechtskonvention enthaltenen Forderungen beruhen sowohl
auf ethischen Prinzipien als auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Somit
lassen sich auf der Grundlage von Menschenrechten Vorgehensweisen für
Programme ableiten, die sich sowohl an Ergebnissen (z. B. reduzierte Raten
kindlicher Unter- und Fehlernährung) als auch an Prozessen (im Sinne qua-
lifizierter Interventionen) orientieren. Um nachhaltige Verbesserungen zu er-
zielen, sind beide Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen, wobei sektor-
übergreifenden Interventionen sowie der Befähigung und aktiven Teilhabe
der Zielgruppen besondere Bedeutung zukommen [41]. Zur praktischen Um-
setzung sind neben der Erstellung eines Aktionsplans zusätzliche Legislativen
sowie ein regelmäßiges Monitoring und verschiedenste Bildungsmaßnah-
men erforderlich [42, 43].



199Ernährungs Umschau | 4/2012

�

nung unterschiedlicher vertikaler
Programme wie z. B. zur Bekämp-
fung von Krankheiten wie Diar-
rhöen, Tuberkulose und Malaria zu
ineffizienten Parallelstrukturen hin-
sichtlich Training, der Administra-
tion und Implementierung von Akti-
vitäten. Hierdurch wurde die drin-
gend erforderliche Stärkung von
Gesundheitssystemen und kommu-
nalen Strukturen vernachlässigt
[35].

Die UN-Kinderrechts-
konvention

Nachdem 1979 das Internationale
Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form der Diskriminierung von
Frauen (CEDAW) verabschiedet wur-
de [36], forderten einige Delegatio-
nen, insbesondere aus Polen, eben-
falls ein Übereinkommen für Kinder-
rechte zu erzielen. Eine daraufhin
einberufene Arbeitsgruppe bewirkte,
dass zehn Jahre später, am 20. No-
vember 1989, die Kinderrechts-
konvention (UN-CRC) von der UN-
GA verabschiedet wurde [37].
Diese Konvention, in der sowohl An-
liegen des Zivil- als auch des Sozial-
paktes Eingang fanden, beinhaltet
Versorgungsrechte (Artikel 7, 8, 23–
29), Schutzrechte (Artikel 19–22, 30,
32–38) und Beteiligungsrechte (Arti-
kel 12–17, 31). Somit werden Kinder
nicht nur als schutzbedürftige Ob-
jekte, sondern auch als Subjekte mit
dem Recht auf aktive Teilhabe und
freie Willensäußerung betrachtet.
Während einige der insgesamt 54
Artikel der Kinderrechtskonvention
auf das „Wohl“ (Artikel 3) und die
„Gesundheit“ (Artikel 24) des Kin-
des eingehen, werden Ernährungs-
aspekte in den Artikeln 24(2c),
24(2e) und 27(3) erwähnt.
In vorausgegangenen Menschen-
rechtsabkommen wurden die gene-
relle Bekämpfung von Hunger und
das Recht auf Nahrung betont [38].
In der Kinderrechtskonvention sind
hingegen Rechte enthalten, die vor-
rangig der Sicherstellung einer adä-
quaten kindlichen Ernährung die-
nen. Gleichzeitig wird gefordert, dem
Kind die „Fürsorge zu gewährleisten,

die zu seinem Wohlergehen notwen-
dig ist“ (Artikel 3.2). Diese Fürsorge
ist wiederum bedeutsam für die Er-
füllung des Rechtes von Kindern auf
Nahrung, Ernährung und auf ein
Höchstmaß an Gesundheit (Artikel
24.1, 27.1, 7.1). In ähnlicher Weise
wurde in dem 1990 von UNICEF
veröffentlichten Conceptual Fra-
mework der Fürsorge im Sinne von

Zuwendung, kindgerechten Er-
nährungspraktiken auch im
Krankheitsfall sowie geeigneten
Hygienemaßnahmen eine zen-
trale Bedeutung in der Behand-
lung und Prävention von Man-
gelernährung beigemessen [39].

An die Unterzeichnung und Ratifi-
zierung der Kinderrechtskonvention

Übs. 1: Ausgewählte historische Ereignisse

Jahr Ereignis

1892 – BUDINE führt im Charité Krankenhaus (Paris) (im Rahmen der ersten Mutter-
und-Kind-Programme) Nachsorgeuntersuchungen für Wöchnerinnen ein

– Leon DUFOUR gründet eine erste sog. „Milchstation“ mit wöchentlichen 
Untersuchungen von Säuglingen

1. Hälfte Deutschland: Verordnung einer Schulpflicht
19. Jhrdt.

1833 England, Factories Act: Verbot der Kinderarbeit in Fabriken (Kinder < 9 Jahren) 

1842 England, Mines Act: Verbot der Kinderarbeit untertage in Minen 
(Kinder < 9 Jahren)

1896 Deutschland, Bürgerliches Gesetzbuch: Strafen für Eltern bei Kindesmisshandlung

1902 Schwedische Reformpädagogin Ellen KEY ruft das „Jahrhundert des Kindes“ aus

1914–1916 Polnischer Kinderarzt/Pädagoge Janusz KORCZAK formuliert die „Magna Charta 
Libertatis“ zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern

1919 Englische Pädagogin Eglantyne JEBB gründet den „Save the Children Fund“

1923 JEBB entwirft die erste Satzung für Kinderrechte

24.09.1924 Verabschiedung der Geneva Declaration on the Rights of the Child
(nicht verbindlich)

1945 Gründung der Vereinten Nationen (UN) sowie der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation (FAO)

1946 Gründung des United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)

1948 – Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
– „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“, Artikel 25 (2) der UN-General-

versammlung: Forderung des Anspruchs von Müttern auf besondere Fürsorge

November UN-Generalversammlung verabschiedet „Erklärung der Rechte des Kindes“
1959 (Vorlage für die 30 Jahre später verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention)

1966 – Konvention der zivilen und politischen Rechte (CCPR, „Zivilpakt“)
– Konvention der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

(CESCR, „Sozialpakt“)

1978 Internationale Konferenz in Alma Ata, Kasachstan (Konzept zur primären 
Gesundheitsversorgung, Primary Health Care [PHC])

1979 Verabschiedung des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form der Diskriminierung von Frauen (CEDAW)

20.11.1989 Verabschiedung der Kinderrechtskonvention (UN-CRC) von der UN-General-
versammlung (Versorgungsrechte, Schutzrechte, Beteiligungsrechte)

1990 – UNICEF veröffentlicht Conceptual Framework der Fürsorge
– Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention
– UNICEF lädt zum ersten UN-Weltkindergipfel in New York

1992 Internationale Ernährungskonferenz (ICN)

1996 Welternährungsgipfel in Rom

Glossar
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war die Verpflichtung geknüpft,
neben einem Erstbericht jeweils nach
fünf Jahren Rechenschaftsberichte
über die Umsetzung der Rechte an den
UN-Kinderrechtsausschuss zu senden.
Im Gegensatz zu anderen Überein-
kommen wurde die Kinderrechtskon-
vention innerhalb von wenigen Jah-
ren mit Ausnahme der USA [40] und
Somalia von allen Ländern unter-
zeichnet und ratifiziert.

Im Jahr des Inkrafttretens der Kinder-
rechtskonvention 1990 lud UNICEF 
in New York zum ersten UN-Welt-
kindergipfel [44] ein. Als wichtige
Ziele wurden im Ernährungsbereich
bis zum Jahr 2000 die Reduzierung
von zu niedrigem Geburtsgewicht 
(< 2 500 g), von Eisenmangelanä-
mien, Vitamin-A- und Jodmangel
sowie eine Halbierung der Prävalenz
von Mangelernährung bei unter fünf-
jährigen Kindern und Empfehlungen
zum Stillen formuliert. Diese Ziele
sowie ihr Bezug zu Menschenrechten
wurden 1992 während der Interna-
tionalen Ernährungskonferenz
(ICN) bekräftigt; sie fanden Eingang in
Ernährungs-Aktionspläne zahlreicher
Staaten [45] und des Welternäh-
rungsgipfels in Rom 1996 [46].
Nicht zuletzt bildeten diese Zielstel-
lungen die Grundlage für die späteren
Millennium Development Goals. 

Auf weitere Entwicklungen, Fort-
schritte und Schwierigkeiten bei der
Umsetzung der Ziele wird im 2. Teil
dieses Beitrages (Ernährungs Um-
schau 5/2012) eingegangen.
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Zusammenfassung

Das Recht von Kindern auf Gesundheit und angemessene 
Ernährung im Wandel von Forschung und weltweiten 
Strategien

Teil 1: Meilensteine auf dem Weg zur Kinderrechtskonvention

Veronika Scherbaum, Stefanie Lemke, Anne C. Bellows, 
Hohenheim

Nach ersten Wohltätigkeitsprogrammen und frühen rechtlichen Ini-
tiativen für Kinder hatte die Grundlagenforschung seit Beginn des
letzten Jahrhunderts wichtige Erkenntnisse zur Ätiologie und Thera-
pie bei kindlicher Mangelernährung erbracht. Diese bewirkten Mitte
der 1960er Jahre eine Abkehr von monokausalen Erklärungsmustern,
was die Entwicklung von sektorübergreifenden Public-Health-
Strategien begünstigte. Vergleichsweise spät fanden – neben ethi-
schen Aspekten – wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Erfahrungen
aus Gesundheits- und Ernährungsprogrammen Eingang in interna-
tionale Menschenrechtsabkommen. Erst die 1989 verabschiedete
und später von fast allen Vertragsstaaten ratifizierte UN-Kinder-
rechtskonvention enthält verbindliche Forderungen zur Sicherung
der kindlichen Gesundheit und Ernährung. Hieraus lassen sich Ziele
und nötige Strategien zur Reduzierung der Unter- und Fehlernäh-
rung in verschiedenen Teilen der Welt ableiten.

Schlüsselwörter: UN-Kinderrechtskonvention, Kinderrechte, Kin-
derernährung, Mangelernährung, Gesundheitsversorgung, Ernäh-
rungssicherung

Summary

The Right of Children to Health and Appropriate Nutrition: 

New Research and International Strategies 

Part 1: Milestones on the Way to the Convention on the 
Rights of the Child 

Veronika Scherbaum, Stefanie Lemke, Anne C. Bellows, 
Hohenheim

After the first charity programs and early legal initiatives for children,
basic research since the early 20th century has achieved important
insights into the aetiology and therapy of malnutrition in children. In
the mid 1960s, this led to the abandonment of monocausal expla-
nations of nutritional deficiencies and thus favoured the develop-
ment of intersectoral public health and nutrition strategies. Aside
from ethical aspects, scientific results and knowledge from health
and nutrition programs were incorporated into international agree-
ments on human rights. Binding requirements for assuring children’s
health and nutrition were first incorporated into the UN Convention
on the Rights of the Child, which was passed in 1989 and has since
been ratified by almost all contract states. With this background, the
objectives and the necessary strategies to reduce malnutrition and
undernourishment in various parts of the world can be deduced. 

Keywords: UN Convention on the Rights of the Child, rights of
children, nutritional deficiency, health care, nutrition security
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